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Art. 1 § 3 W-PPP Prüfbefugnisse
 W-PPP - Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Wird die Wiener P ege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft mit Angelegenheiten des Gesundheitswesens

und P egebereichs in Wien im Rahmen der Landes- oder Gemeindeverwaltung befasst (insbesondere

Krankenanstalten, Wohn- und P egeheime, Rettung und Krankenbeförderung, Angebote und Dienste der Stadt Wien

im Gesundheitswesen und P egebereich), haben die zuständigen Landes- und Gemeindeorgane in Vollziehung des

selbstständigen Wirkungsbereiches des Landes sowie im eigenen und im vom Land übertragenen Wirkungsbereich der

Gemeinde, sowie der Fonds Soziales Wien im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben diese bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Rechtsträger der Einrichtungen und der Fonds Soziales Wien sind

verp ichtet, der Anwaltschaft auf Verlangen Berichte oder Stellungnahmen zu übermitteln, Akteneinsicht zu gewähren

oder Auskünfte zu erteilen. In diesen Angelegenheiten sind gesetzliche Verschwiegenheitsp ichten gegenüber der

Anwaltschaft nicht wirksam.

(2) Wird die Wiener P ege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft mit einer Angelegenheit des Gesundheitswesens

und P egebereichs in Wien im Rahmen der Bundesverwaltung befasst (insbesondere frei praktizierende Ärztinnen und

Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Gesundheits- und Krankenp egepersonal, Apotheken, Dentistinnen und

Dentisten, Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), sind die betro enen

Personen beziehungsweise Einrichtungen einzuladen, zum konkreten Vorbringen Stellung zu nehmen. Die

Anwaltschaft hat erforderlichenfalls mit internen Informations- und Beschwerdestellen, bei den freien Berufen auch

mit den gesetzlichen beruflichen Vertretungen zusammenzuarbeiten.
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